
 

Änderungsantrag  

Fraktion der Freien Demokraten 

zu Gesetzentwurf 

Fraktion der Freien Demokraten 

Gesetz zur Stärkung der öffentlichen Bibliotheken  

(Starke Bibliotheken Gesetz (StarkBiblG))  

in der Fassung der Beschlussempfehlung  

Drucksache 20/6883 zu Drucksache 20/5901 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
Der Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses 
für Wissenschaft und Kunst wird wie folgt geändert: 
 
Art. 1 wird wie folgt geändert: 
 
1. In Nr. 2 a wird § 10 (§ 8 a.F.) Abs. 2 wie folgt gefasst: 

„(2) Darüber hinaus fördert das Land im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel die 
wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken und unterstützt die Aktualisierung des 
Bestandes und den Ausbau von Dienstleistungen sowie die Öffnung an Wochenenden. Die 
Entwicklung eines nutzerorientierten, flächendeckenden, regional ausgewogenen und zu-
kunftsfähigen Netzes öffentlicher und wissenschaftlicher Bibliotheken in Hessen wird 
durch einen Bibliotheksentwicklungsplan konkretisiert.“ 

 
2. In Nr. 2 b wird Abs. 3 wie folgt geändert: 

Satz 2 wird aufgehoben. 
 
 
Begründung: 

Zu Nr. 1 
Nach Rückmeldung der Anzuhörenden wird durch die Formulierung „kann das Land im Rahmen 
der verfügbaren Haushaltsmittel“ eine doppelte Einschränkung vorgenommen. Die Kann-Formu-
lierung wird daher gestrichen. Die Entwicklung eines ausgewogenen Netzes von Bibliotheken 
sollte zudem durch einen Bibliotheksentwicklungsplan konkretisiert werden, der im Gesetz eben-
falls hinterlegt wird.  
 
Zu Nr. 2 
Eine Reihe von Anzuhörenden hat deutlich gemacht, dass die Erhebung von Mahn- und Strafgebüh-
ren eine Einschränkung des Zugangs zu den niedrigschwelligen Bildungsangeboten von Bibliotheken 
darstellt. So zeigen Erfahrungen beispielsweise aus New York, dass insbesondere benachteiligte 
Familien häufig von der vollumfänglichen Nutzung von Bibliotheken abgehalten werden, wenn 
Mahn- und Strafgebühren erhoben werden. Die Anregung der Anzuhörenden, auch auf Mahn- und 
Strafgebühren zu verzichten, wird mit dem vorliegenden Änderungsantrag aufgenommen. 
 
 
Wiesbaden, 26. Januar 2022  
 Der Fraktionsvorsitzende: 

René Rock  
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